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§ 7 K-BauV Gebäudeanordnung und
Abstandsflächen
 K-BauV - Kärntner Bauvorschriften- K-BV

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.08.2025

(1) Oberirdische Gebäude sind so anzuordnen, daß die Abstands3ächen gegenüberliegender Außenwände einander

nicht überdecken. Als gegenüberliegende Außenwände gelten solche, deren Flächen zueinander parallel verlaufen

oder die einen kleineren Winkel als 90 Grad einschließen. Soweit es sich um die Abstands3ächen innerhalb desselben

Baugrundstückes handelt, darf eine Abstandsfläche bis zu ihrer halben Tiefe die andere überdecken.

(2) Oberirdische Gebäude sind so anzuordnen, daß die Abstands3ächen auf dem Baugrundstück selbst liegen, soweit

durch Abs. 3 nicht anderes bestimmt ist.

(3) Angrenzende ö8entliche Verkehrs3ächen dürfen bis zu ihrer halben Tiefe in die Abstands3äche einbezogen

werden.

In Kraft seit 02.12.1985 bis 31.12.9999
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